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I. Allgemeines 

Art. 1 Zweck des Organisationsreglementes 

Das vorliegende Organisationsreglement legt die Organisation fest und regelt die Aufgaben und 

Befugnisse des Stiftungsrats, des Anlageausschusses sowie der Geschäftsführung1 der Mauritius 

Pensionskasse, nachfolgend Stiftung genannt, sowie die Bestimmungen zur Integrität und Loyalität der 

Verantwortlichen gemäss Art. 48f – 48l BVV2. Zusätzlich zu diesem Organisationsreglement sind die 

Bestimmungen der Spezialreglemente, so insbesondere des Anlagereglements, zu beachten. 

Art. 2 Unterstellung unter die ASIP-Charta 

Die ASIP-Charta (Anhang 1) ist ein für alle Mitglieder des Schweizerischen Pensionskassenverbandes 

ASIP verbindlicher Verhaltenskodex. Die Stiftung verpflichtet sich als ASIP-Mitglied, für die Einhaltung 

der Grundsätze besorgt zu sein und hierfür geeignete Massnahmen zu treffen. Diese Massnahmen und 

Regelungen haben zum Ziel, einerseits die Einhaltung der Loyalitäts-und Integritätsvorschriften des BVG 

zu gewährleisten und andererseits die Umsetzung der Grundsätze der ASIP-Charta sicherzustellen. 

Art. 3 Organe der Stiftung 

Die Organe der Stiftung sind:  

a) der Stiftungsrat; 

b) die Revisionsstelle; 

c) der Experte für berufliche Vorsorge. 

Art. 4 Internes Kontrollsystem (IKS) 

1.   Das Interne Kontrollsystem (IKS) ist ein wichtiges Führungsinstrument des Stiftungsrats, welches 

zu einer effizienten Geschäftsführung einen entscheidenden Beitrag leistet.  

2.    Der Stiftungsrat hat das IKS erlassen und überwacht dessen Einhaltung. 

 

 
1 Die in diesem Reglement verwendeten männlichen Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten für beide Geschlechter. 
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II. Organisation und Verwaltung 

Art. 5 Stiftungsrat 

5.1 Aufgaben des Stiftungsrates (Art. 51a BVG) 

1.    Der Stiftungsrat als oberstes Organ der Stiftung nimmt die Gesamtleitung der Stiftung wahr, sorgt 

für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, bestimmt die strategischen Ziele und Grundsätze der 

Stiftung sowie die Mittel zu deren Erfüllung. Er legt die Organisation der Stiftung fest, sorgt für ihre 

finanzielle Stabilität und überwacht die Geschäftsführung. 

2.   Er nimmt die folgenden, unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben wahr: 

5.1.1 Führung 

a) Festlegung des Finanzierungssystems; 

b) Festlegung von Leistungszielen und Vorsorgeplänen sowie der Grundsätze für die 

Verwendung der freien Mittel; 

c) Erlass und Änderungen von Reglementen; 

d) Erstellung und Genehmigung der Jahresrechnung; 

e) Festlegung des technischen Zinssatzes und der übrigen technischen Grundlagen; 

f) Bestimmung des Versichertenkreises und Sicherstellung der Information der Versicherten; 

g) Sicherstellung der Erstausbildung und Weiterbildung der Arbeitnehmer- und 

Arbeitgebervertreter; 

h) Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung betrauten Person; 

i) Wahl und Abberufung des Experten für berufliche Vorsorge und der Revisionsstelle, 

j) Entscheid über die ganze oder teilweise Rückdeckung der Stiftung; 

k) Treffen von Massnahmen zur Umsetzung von Art. 48f – 48l BVV2 und Kontrolle von deren 

Einhaltung. Insbesondere jährliches Einfordern von persönlichen, schriftlichen Erklärungen 

gemäss Anhang 2 aller intern unterstellten Personen beinhaltend  

- Offenlegung allfälliger Interessenverbindungen; 

- Bestätigung, dass allfällig erzielte Vermögensvorteile, die den Wert von 

Gelegenheitsgeschenken überschreiten, abgeliefert wurden; 

- Bestätigung, dass keine verbotenen Eigengeschäfte getätigt wurden; 

l) Entscheidung über angemessene Entschädigung seiner Mitglieder für die Teilnahme an 

Sitzungen und Ausbildungen; 

m) Entscheidung über Outsourcing von Stiftungstätigkeiten und Genehmigung der 

Mandatsverträge; 

n) Meldung von personellen Wechseln im Stiftungsrat, des Geschäftsführers, der Verwaltung oder 

Vermögensverwaltung der Stiftung an die Aufsichtsbehörde. 

5.1.2 Organisation 

a) Festlegung der Organisation; 

b) Ausgestaltung des Rechnungswesens; 

c) Erlass des IKS. 
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5.1.3 Vermögensanlage 

a) Verantwortung für die Vermögensanlage; 

b) Festlegung der Ziele und der Grundsätze sowie der Organisation und des Verfahrens der 

Vermögensanlage im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Art. 49a und 50 

BVV2; 

c) Genehmigung des Anlagereglements, welches die Grundsätze der Vermögensverwaltung, die 

Anlagerichtlinien, die Anlageorganisation und die Überwachung und Berichterstattung enthält; 

d) Periodische Überprüfung der mittel- und langfristigen Übereinstimmung zwischen der Anlage 

des Vermögens und den Verpflichtungen der Vorsorgeeinrichtung; 

e) Festlegung der Anforderungen, welche die Personen und Einrichtungen erfüllen müssen, die 

das Vermögen der Vorsorgeeinrichtung anlegen und verwalten. 

f) Entscheidung über die Banken und Vermögensverwalter, mit denen die Stiftung zu-

sammenarbeitet und Genehmigung der Mandatsverträge. 

Der Stiftungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von 

Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er sorgt für eine angemessene 

Berichterstattung an seine Mitglieder. 

5.2 Zusammensetzung und Präsidium des Stiftungsrates 

1.  Der Stiftungsrat besteht aus 8 Mitgliedern und ist wie folgt paritätisch zusammengesetzt: 

a) 4 Arbeitgebervertreter; 

b) 4 Arbeitnehmervertreter. 

2.   Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten. Ist der 

Präsident Arbeitgebervertreter, so muss der Vizepräsident Arbeitnehmervertreter sein und 

umgekehrt. 

3.   Die Arbeitnehmervertreter müssen dem Destinatärkreis der Stiftung angehören. 

5.3 Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates 

Für die Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats hat der Stiftungsrat ein Wahlreglement erlassen (Anhang 3). 

Darin regelt er die Wahlberechtigung, die Art der Wahlkreise, den Wahltermin und die Art der 

Durchführung der Wahl.  

5.4 Amtsdauer und Ersatzwahl des Stiftungsrates 

Die Amtsdauer der Mitglieder des Stiftungsrates beträgt vier Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. Tritt ein 

Mitglied während der Amtsdauer zurück, scheidet es infolge Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus 

dem Versichertenkreis aus oder kann es sein Mandat aus anderen Gründen nicht mehr wahrnehmen, 

rückt ein Ersatzmitglied gemäss den Vorgaben des Wahlreglements nach. Nachrückende Mitglieder treten 

in die Amtsdauer ihrer Vorgänger ein 

5.5 Entscheidungsverfahren im Stiftungsrat 

1.   Sitzungen werden vom Präsidenten nach Bedarf einberufen, mindestens jedoch zweimal im Jahr 

oder sofern mindestens ein Viertel der Mitglieder dies verlangt. Die Einladungen werden  

zusammen mit der Traktandenliste durch den Präsidenten bzw. in seiner Abwesenheit durch den 

Vizepräsidenten erlassen. 

2.   Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder und mindestens je zwei 

Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter anwesend sind. Die Beschlüsse sind zu protokollieren.  
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3.   Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Anwesenden gefällt. Bei Stimmengleichheit wird 

der Antrag innert dreier Monate wieder aufgenommen. Erfolgt wiederum keine Einigung, gilt der 

Antrag als abgelehnt. Beschlüsse können auf dem Zirkularweg gefasst werden. Zur Gültigkeit der 

Zirkularbeschlüsse ist Einstimmigkeit erforderlich. 

5.6 Aufgaben zur Organisation der Stiftung 

1.   Der Stiftungsrat regelt die Organisation der Stiftung, insbesondere: 

a) Bestimmung der Zeichnungsberechtigten und deren Eintragung ins Handelsregister; 

b) Wahl der Mitglieder des Anlageausschusses;  

c) Wahl der Geschäftsführung;  

d) Genehmigung der Budgets für die Verwaltung und die Vermögensverwaltung;  

e) Antrag an die Aufsichtsbehörde auf Änderung der Stiftungsurkunde 

2.   Zeichnungsberechtigt namens der Stiftung sind die Mitglieder des Stiftungsrats und der 

Geschäftsführer der Stiftung je kollektiv zu zweien. 

3.   Der Stiftungsrat ist berechtigt, weiteren Personen Kollektivunterschrift zu zweien zu erteilen und 

die Art der Zeichnung festzulegen. 

5.7 Entschädigung der Mitglieder des Stiftungsrates 

Für die Teilnahme an den Sitzungen des Stiftungsrates wird ein Sitzungsgeld ausgerichtet. Reisespesen 

und andere Auslagen werden ersetzt. 

Die Entschädigung des Präsidenten und des Vizepräsidenten sowie die Höhe des Sitzungsgeldes werden 

vom Stiftungsrat festgesetzt.  

Art. 6 Anlageausschuss 

6.1 Aufgaben des Anlageausschusses 

1.   Der Anlageausschuss ist das für die Vermögensanlagen der Stiftung verantwortliche Fachorgan. Er 

bereitet anlagerelevante Beschlüsse des Stiftungsrates vor und leitet deren Vollzug. 

2.   Die Aufgaben des Anlageausschusses sind im Anlagereglement detailliert festgelegt; im 

Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufgaben: 

a) Umsetzung der vom Stiftungsrat vorgegebenen Anlagestrategie und Gewährleistung der 

Einhaltung des Anlagereglements; 

b) Bestimmung der Anlageinstrumente, soweit diese nicht vom Stiftungsrat im Rahmen des 

Anlagekonzepts vorgegeben sind;  

c) Antrag an den Stiftungsrat über die Vergabe bzw. Auflösung von Vermögens-

verwaltungsmandaten, Vertrag mit der zentralen Depotstelle etc.;  

d) Überwachung der Vermögensverwalter, der Anlagetätigkeit und des Anlageerfolgs; 

e) periodische Berichterstattung an den Stiftungsrat. 

6.2 Zusammensetzung des Anlageausschusses 

1.   Der Anlageausschuss besteht aus drei bis fünf Mitgliedern.  

2.   Der Anlageausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Stiftungsrates zusammen.  
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6.3 Wahl der Mitglieder des Anlageausschusses 

Die Mitglieder des Anlageausschusses werden durch den Stiftungsrat im ordentlichen 

Entscheidungsverfahren gemäss Art. 5.5 gewählt. 

6.4 Amtsdauer und Ersatzwahl des Anlageausschusses 

Die Amtsdauer der Mitglieder des Anlageausschusses beträgt vier Jahre. Tritt ein Mitglied während der 

Amtsdauer zurück, verliert es die Wahlberechtigung infolge Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder 

kann es sein Mandat nicht mehr wahrnehmen, wählt der Stiftungsrat ein Ersatzmitglied. Ersatzmitglieder 

treten in die Amtsdauer ihrer Vorgänger ein. 

6.5 Entschädigung des Anlageausschusses 

Für die Teilnahme an den Sitzungen des Anlageausschusses wird ein Sitzungsgeld ausgerichtet. 

Reisespesen und andere Auslagen werden ersetzt. Der Stiftungsrat bestimmt die Höhe des Sitzungsgeldes. 

Art. 7 Geschäftsführung 

7.1 Aufgaben der Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für  

a) die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen für den Stiftungsrat; 

b) den Vollzug der Stiftungsratsbeschlüsse;  

c) die operative Führung der Geschäfte im Rahmen der Vorgaben des Stiftungsrates; 

d) den Erlass von Richtlinien für die interne Organisation; 

e) die Vertretung der Stiftung nach aussen, soweit diese nicht dem Stiftungsrat obliegt; 

f) den Vollzug der Reglemente; 

g) die Leitung der Verwaltung der Stiftung. (sie nimmt an den Sitzungen des Stiftungsrates sowie 

des Anlageausschusses teil); 

h) die technische und kaufmännische Führung der Stiftung; 

i) die periodische Berichterstattung über die Geschäftstätigkeit an die Stiftungsorgane und den 

Anlageausschuss;  

j) die Ausgabenentscheide im Rahmen des Verwaltungsbudgets; 

k) die Aufgaben im Bereich der Vermögensverwaltung gemäss Anlagereglement. 

7.2 Auswahl und Qualifikation der Geschäftsführung 

1.   Personen, welche die Geschäftsführung der Stiftungen ausüben, müssen einen guten Ruf geniessen 

und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten. Sie verfügen zudem über gründliche 

praktische und theoretische Kenntnisse im Bereich der beruflichen Vorsorge.  

2.   Ein entsprechender Nachweis kann durch eidg. Fachdiplome (eidg. dipl. Pensionskassenleiter) oder 

Fachausweise (Verwaltungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis) erbracht werden. Daneben 

existieren aber auch andere Möglichkeiten, innerhalb oder ausserhalb des Bereichs der beruflichen 

Vorsorge, die entsprechenden theoretischen und praktischen Kenntnisse zu erwerben, die zur 

Geschäftsführung der Stiftung befähigen. 

3.   Der Stiftungsrat wird bei notwendigen Neubesetzungen der Geschäftsführung unter 

Berücksichtigung des Anforderungsprofils der Stelle und der gesetzlichen Anforderungen die 

Bewerber eingehend auf ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse überprüfen. Zu dieser 

Überprüfung zieht er, wenn notwendig, externe Fachleute bei. 
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Art. 8 Wahl der Revisionsstelle und des Experten für berufliche Vorsorge 

Bei der Wahl der Revisionsstelle und des Experten für berufliche Vorsorge hat der Stiftungsrat dafür 

besorgt zu sein, dass die gesetzlichen Anforderungen an diese Organe erfüllt sind. Dies sind insbesondere: 

a) Zulassung gemäss Art. 52b bzw. 52d BVG; 

b) Unabhängigkeit im Sinne der Art. 34 bzw. 40 BVV2. Die Unabhängigkeit dieser Organe darf 

weder tatsächlich noch dem Anschein nach beeinträchtigt sein. 
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III. Integrität und Loyalität der Verantwortlichen 

Art. 9 Ausganslage und Ziel 

Die Anforderungen an die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen gemäss BVG setzt die Stiftung 

mit der sogenannten ASIP-Charta um (siehe auch Art. 2). 

Art. 10 Geltungsbereich 

1.   Dem unterstellten Personenkreis sind alle Personen zuzuordnen, die Entscheidungen treffen, 

vorbereiten oder an ihnen beratend mitwirken. 

2.   Die ASIP-Charta ist bei der Stiftung für folgende Verantwortliche verbindlich:  

a) Stiftungsrat 

b) Geschäftsführer 

c) Mitarbeitende der Vermögensverwaltung  

d) Mitarbeitende mit erweiterter Handlungsbefugnis  

e) Externe Vermögensverwalter, Zentrale Depotstelle, Anlagecontroller, sofern sie nicht einem der 

ASIP-Charta vergleichbaren Regelwerk unterstellt sind (FINMA, FSA, SEC etc.).  

3.   Für die Kommunikation und Umsetzung der ASIP-Charta verantwortlich ist in erster Linie der 

Geschäftsführer. Er weist die Mitarbeitenden insbesondere auf die Bestimmungen von Art. 16, 

Abgabe von Vermögensvorteilen, hin und ist dafür besorgt, dass über die ASIP-Charta-Unterstellung 

jährlich im Geschäftsbericht informiert wird. 

Art. 11 Pflichten der Verantwortlichen 

Oberstes Ziel von Stiftungsverantwortlichen ist die Interessenswahrung der Destinatäre im Rahmen der 

beruflichen Alters-, Hinterlassenen-und Invalidenvorsorge. Dazu gehören insbesondere:  

a) Treuepflicht: Stiftungsverantwortliche handeln bei der Ausübung ihrer Funktion unabhängig 

und einzig im Interesse der Destinatäre. 

b) Sorgfaltspflicht: Oberstes Prinzip im Umgang mit den anvertrauten Geldern ist die 

treuhänderische Sorgfaltspflicht; 

- Strikte Trennung von Durchführung und Kontrolle; 

- Nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen; 

- Sorgfältiges Auswählen (Detailbestimmungen in diesem und im Anlagereglement), 

Instruieren und Überwachen von Beauftragten. 

c) Informationspflicht: Der Geschäftsführer ist dafür besorgt, dass die Versicherten und 

Rentenberechtigten sowie weitere Anspruchsgruppen wahrheitsgetreu und regelmässig über 

die Geschäftstätigkeit informiert werden. 

Art. 12 Prüfung der Integrität und Loyalität der Verantwortlichen (Art. 48g BVV2) 

Der Stiftungsrat prüft bei Wechsel im Stiftungsrat, in der Geschäftsführung, der Verwaltung oder 

Vermögensverwaltung die Loyalität und Integrität der betreffenden Personen und meldet den Wechsel 

der Aufsichtsbehörde. Er prüft dabei die betreffenden Personen insbesondere auf mögliche 

Interessenskonflikte. 
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Art. 13 Vermeidung von Interessenkonflikten (Art. 48h BVV2) 

1.   Mit der Geschäftsführung oder Vermögensverwaltung betraute externe Personen oder 

wirtschaftlich Berechtigte von mit diesen Aufgaben betrauten Unternehmen dürfen nicht im 

Stiftungsrat vertreten sein. 

2.   Bei punktuell auftretenden Interessenskonflikten tritt der betreffende Stiftungsrat in den Ausstand 

bzw. übernimmt der Stiftungsratspräsident die Aufgabe des Geschäftsführers. 

3.   Vermögensverwaltungs- und Verwaltungsverträge, welche die Stiftung zur Durchführung der 

beruflichen Vorsorge abschliesst, müssen jährlich ohne Nachteile für die Stiftung aufgelöst werden 

können, Versicherungsverträge spätestens nach fünf Jahren. 

Art. 14 Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden (Art. 51c BVG bzw. Art. 48i BVV2) 

1.   Die von der Stiftung abgeschlossenen Geschäfte müssen marktüblichen Bedingungen entsprechen. 

2.   Rechtsgeschäfte der Stiftung mit Mitgliedern des Stiftungsrats, mit angeschlossenen Arbeitgebern 

oder mit natürlichen Personen, welche mit der Geschäftsführung oder der Vermögensverwaltung 

betraut sind, sowie Rechtsgeschäfte der Stiftung mit natürlichen oder juristischen Personen, die den 

vorgenannten Personen nahestehen, sind bei der jährlichen Prüfung der Jahresrechnung gegenüber 

der Revisionsstelle offenzulegen. 

3.   Bei bedeutenden Rechtsgeschäften mit Nahestehenden fordert der Stiftungsrat Konkurrenzofferten 

ein, achtet bei der Auftragsvergabe auf vollständige Transparenz und dokumentiert den 

Entscheidungsprozess, so dass bei der jährlichen Prüfung der Jahresrechnung eine einwandfreie 

Prüfung durch die Revisionsstelle erfolgen kann.  

4.   Unter bedeutenden Rechtsgeschäften versteht der Stiftungsrat u.a.: 

a) Mandate für Vermögensverwaltungen; 

b) Mandate für Anlageberater und –controlling; 

c) Mandat für die zentrale Depotstelle; 

d) Mandate für die Verwaltung der Stiftung bzw. Anschaffung von Software; 

e) Mandate der Revisionsstelle und des Experten für berufliche Vorsorge; 

f) Immobiliengeschäfte inkl. Investitionen von über CHF 20‘000. 

5.   Als nahestehende Personen werden insbesondere betrachtet: Der Ehegatte, der eingetragene 

Partner, der Lebenspartner, die Kinder der unterstellten Person und Verwandte bis zum zweiten 

Grad (Eltern, Geschwister, Grosseltern, Onkel und Tanten, Nichten und Neffen) sowie juristische 

Personen, an denen eine wirtschaftliche Berechtigung besteht. 

Art. 15 Eigengeschäfte (Art. 48j BVV2) 

Personen und Institutionen, die mit der Vermögensverwaltung betraut sind, müssen im Interesse der 

Stiftung handeln. Bestimmungen zu den Eigengeschäften gemäss Art. 48j BVV2 sind im Anlagereglement 

der Stiftung festgehalten. 

Art. 16 Abgabe von Vermögensvorteilen (Art. 48k BVV2) 

16.1 Entschädigung für Stiftungstätigkeit und Gelegenheitsgeschenke 

1.   Mit Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung bzw. der 

Vermögensverwaltung der Stiftung betraut sind, bestehen entsprechende Verträge (Arbeitsverträge, 

Aufträge, etc.), die die Art und Weise der Entschädigung und deren Höhe eindeutig und 

abschliessend bestimmen. 
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2.   Die Stiftung schliesst keine Mandatsverträge ab, in welchen der Rückbehalt von 

Vermögensvorteilen, wie Kick-Backs, Retrozessionen, Verkaufsprovisionen, Bestandes-

pflegekommissionen und ähnlichen Zahlungen jeder Art im Zusammenhang mit der Tätigkeit für 

die Stiftung durch den Mandatierten als Teil der Verwaltungskosten vereinbart wird.  

3.   Daher sind der Stiftung von den betreffenden Personen oder Institutionen sämtliche solche 

Zahlungen oder Zuwendungen umgehend abzuliefern. Erhalten nahestehende Personen 

persönliche Vermögensvorteile, werden diese wie direkt vom Verantwortlichen 

entgegengenommene Vermögensvorteile behandelt. 

4.   Nicht als Vermögensvorteile gelten 

a) Gelegenheitsgeschenke, die den Betrag von CHF 100 pro Fall und CHF 500 pro Jahr nicht 

überschreiten; 

b) Gelegenheitsgeschenken gleichgestellt sind Einladungen zu Veranstaltungen, bei welchen der 

Nutzen für die Stiftung im Vordergrund steht. 

16.2 Entschädigungen aus externer Tätigkeit 

Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung bzw. der Vermögensverwaltung 

der Stiftung betraut sind, und auf Grund ihrer vom Stiftungsrat genehmigten Tätigkeit für die Stiftung als 

Vertreter in externen Gremien tätig sind, haben ihr Entgelt für diese Tätigkeit der Stiftung abzuliefern. 

16.3 Entgelt für Vermittlung von Vorsorgegeschäften (Art. 48k Abs. 2 BVV2) 

Werden externe Personen und Institutionen mit der Vermittlung von Vorsorgegeschäften beauftragt, so 

müssen sie beim ersten Kundenkontakt über die Art und Herkunft sämtlicher Entschädigungen für ihre 

Vermittlertätigkeit informieren. Die Art und Weise der Entschädigungen sind zwingend in einer 

schriftlichen Vereinbarung zu regeln, die der Stiftung und dem Arbeitgeber offenzulegen ist. Die 

Bezahlung und die Entgegennahme von zusätzlichen volumen-, wachstums- oder schadenabhängigen 

Entschädigungen sind untersagt. 

16.4 Information der betroffenen Personen 

Die Mitarbeiter werden durch die Übergabe dieses Reglements über die Bestimmungen zur Abgabe von 

Vermögensvorteilen gemäss Art. 16 informiert. Beauftragte Personen sind gemäss Vertrag darüber zu 

informieren. 

16.5 Offenlegung der Vermögensvorteile 

Die Mitarbeiter der Stiftung haben zuhanden des Stiftungsrats jährlich offenzulegen, welche 

Vermögensvorteile sie im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit für die Stiftung entgegengenommen haben. 

Externe Personen und Institutionen wie Vermögensverwalter und Fondsgesellschaften haben der Stiftung 

jährlich schriftlich zu bestätigen, dass sie ihm Rahmen des Mandats für die Stiftung von Dritten keine 

Zahlungen erhalten haben (gemäss Anhang 2). 

16.6 Rückforderung von Vermögensvorteilen und Sanktionen 

Die Stiftung ist verpflichtet, sämtliche zu Unrecht bezogenen Geldwerte zurückzufordern und 

Massnahmen zu ergreifen, die von Verwarnung bis zu fristloser Kündigung des Arbeitsvertrags bzw. des 

Auftrags und Einleitung einer Anzeige wegen Vermögensveruntreuung gehen können. 

16.7 Offenlegung der Interessensverbindungen (Art. 48l BVV2) 

1.   Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung oder Vermögensverwaltung der Stiftung 

betraut sind, müssen ihre Interessensverbindungen jährlich gegenüber dem Stiftungsrat offenlegen. 

Dazu gehören insbesondere auch wirtschaftliche Berechtigungen an Unternehmen, die in einer 
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Geschäftsbeziehung zur Stiftung stehen. Beim Stiftungsrat erfolgt diese Offenlegung gegenüber der 

Revisionsstelle. 

2.   Personen und Institutionen, die mit der Geschäftsführung, Verwaltung oder Vermö-

gensverwaltung der Stiftung betraut sind, müssen dem Stiftungsrat jährlich eine schriftliche 

Erklärung darüber abgeben, dass sie sämtliche Vermögensvorteile nach Art. 48k BVV2 abgeliefert 

haben (gemäss Anhang 2). 
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IV. Besondere Bestimmungen zu Transparenz und Meldepflichten 

Art. 17 Offenlegung beigezogene Berater (Art. 51c Abs. 4 BVG) 

Experten jeglicher Art, Anlageberater und Anlagemanager, die für die Stiftung beigezogen wurden, sind 

im Jahresbericht mit Name und Funktion aufzuführen. 

Art. 18 Ausweis der Verwaltungskosten (Art. 48a BVV2) 

1.    Als Verwaltungskosten sind in der Betriebsrechnung auszuweisen: 

a) Die Kosten für die allgemeine Verwaltung; 

b) Die Kosten für die Vermögensverwaltung; Detailbestimmungen hierzu finden sich im 

Anlagereglement; 

c) Die Kosten für Marketing und Werbung; 

d) Die Kosten für Makler- und Brokertätigkeit; 

e) Die Kosten für die Revisionsstelle und den Experten für berufliche Vorsorge; 

f) Die Kosten für die Aufsichtsbehörden. 

2.   Die Kosten sind nach den Regeln der Fachempfehlung zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 

auszuweisen. 

Art. 19 Meldepflichten (Art. 58a BVV2) 

1.   Die Stiftung muss der Aufsichtsbehörde innert drei Monaten nach dem vereinbarten 

Fälligkeitstermin melden, wenn reglementarische Beiträge noch nicht überwiesen sind. 

2.   Bevor die Stiftung beim Arbeitgeber Mittel ungesichert neu anlegt, die nicht zweifelsfrei nach Art. 

57 Abs. 1 und 2 BVV2 auf diese Weise angelegt werden dürfen, muss sie der Aufsichtsbehörde von 

dieser Neuanlage mit ausreichender Begründung Meldung erstatten. 

3.   Die Stiftung muss die Revisionsstelle über solche Meldungen an die Aufsichtsbehörde unverzüglich 

informieren. 
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V. Schlussbestimmungen 

Art. 20 Änderung des Reglementes, Inkrafttreten 

1.   Dieses Reglement kann durch Beschluss des Stiftungsrats unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorgaben jederzeit abgeändert werden. Von Reglementsänderungen ist die zuständige 

Aufsichtsbehörde in Kenntnis zu setzen. 

2.   Dieses Reglement wurde am 18.12.2018 vom paritätisch besetzten Stiftungsrat beschlossen und tritt 

am 01.01.2019 in Kraft.  

 

Der Stiftungsrat 

 



 
 

  Seite 15 von 28 

 

Anhang 1:  ASIP-Charta und Fachrichtlinie 
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Anhang 2:  Mustertext für die persönliche, jährliche Erklärung der unterstellten Personen 

 
Erweiterte Loyalitätserklärung 

 
Ich bin für die Vorsorgeeinrichtung tätig und habe mich deshalb verpflichtet, jährlich eine Erklärung abzugeben. 

 1. Ich war im abgelaufenen Jahr für die Vorsorgeeinrichtung tätig als: 

 

 Mitglied des Stiftungsrates 

 Mitglied der Anlagekommission 

 Mitglied der Geschäftsführung 

 Experte für die berufliche Vorsorge 

 Vermögensverwalter, Asset Manager, Custodian, Immobilienverwalter 

  Andere Funktionen 

 2. Ich bestätige, Charta und Fachrichtlinie in ihrem Wortlaut sowie die konkreten internen Regelungen zu 

kennen und mich im abgelaufenen Geschäftsjahr der Vorsorgeeinrichtung entsprechend verhalten zu haben. 

 3. Im abgelaufenen Jahr habe ich alle Vorgaben eingehalten, namentlich habe ich 

 Keine durch die internen Regelungen verbotenen persönlichen Vermögensvorteile entgegengenommen, 

 Weder „Front-, Parallel- noch After-Running“ im Sinne der internen Regelungen betrieben (wenn 

betroffen), 

 Allfällige Interessenkonflikte offengelegt (wenn betroffen) 

 

 

 

Name / Vorname 

 

 
Ort / Datum 

 

 

Unterschrift ..........................................................................................  
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Anhang 3:  Wahlreglement 

 Art. 1 Allgemeines 

Dieses Reglement regelt die Wahl des Stiftungsrates. Es wird durch den Stiftungsrat erlassen. 

 Art. 2 Anforderungen an den Kandidierenden 

Das zu wählende Stiftungsratsmitglied  

- muss einen guten Ruf geniessen; 

- muss Gewähr für einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten; 

- muss den Anforderungen an Loyalität und Integrität genügen; 

- muss frei sein von Interessenkonflikten betreffend das Amt als Stiftungsrat; 

- darf keine andere Organ- oder Verwaltungstätigkeit für die Stiftung ausüben; 

- muss über ausreichende Kenntnisse der beruflichen Vorsorge verfügen oder die Bereitschaft erbringen, 

die Themen der beruflichen Vorsorge mit der Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen oder Kursen 

zu vertiefen; 

- weist Erfahrung im Bereich Sozialversicherungen und/oder Recht, Wirtschaft, Rechnungswesen sowie 

Anlagen/Kapitalmarkt vor. 

Dem amtierenden Stiftungsrat obliegt die abschliessende Beurteilung, ob die Kandidaten die genannten 

Anforderungen erfüllen und damit zur Wahl zugelassen werden. 

 Art. 3 Wahlen 

Die Organisation und die Durchführung der Wahl obliegt dem Stiftungsrat der Stiftung. Er kann für die 

Administration und Durchführung die Geschäftsführung beiziehen. 

Die Wahl des Stiftungsrates erfolgt auf dem schriftlichen Weg jeweils auf das Ende einer Amtsdauer. 

Scheidet ein Stiftungsratsmitglied aus, so ist für die verbleibende Amtsdauer eine Ersatzwahl in den Stiftungsrat 

durchzuführen. 

 Art. 4 Wahlverfahren Arbeitgebervertreter 

Wählbar sind alle natürlichen und mündigen Personen, welche die Voraussetzungen nach Art. 2 erfüllen.  

Die angeschlossenen Arbeitgeber werden mindestens sechs Monate vor Ablauf der aktuellen Amtsperiode über 

die bevorstehenden Neuwahlen informiert und eingeladen, innerhalb von 30 Tagen Wahlvorschläge 

einzureichen. Für Mitglieder des Stiftungsrates, die sich zur Wiederwahl stellen, erübrigt sich das Einreichen 

eines neuen Wahlvorschlages. 

Vor jeder Wahl werden die eingegangenen Kandidaturen auf die Wählbarkeitsvoraussetzungen geprüft. 

Verspätet gemeldete Kandidaturen werden nicht berücksichtigt. 

Für die Wahl der Arbeitgebervertreter werden zwei Wahlkreise gebildet.  

Wahlkreis 1: Römisch-katholische Landeskirche (Aargau, Basel-Stadt, Baselland u.A.), Kirchgemeinden und 

Kirchgemeindeverbände 

Wahlkreis 2: Soziale Institutionen und andere angeschlossene Arbeitgeber  

Dem Wahlkreis 1 stehen drei, dem Wahlkreis 2 steht ein Sitz zu. 

Entspricht die Kandidatenanzahl pro Wahlkreis der Anzahl der im Wahlkreis zu wählenden 

Arbeitgebervertreter, gelten diese Kandidaten als gewählt (stille Wahl). 
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Stehen in einem Wahlkreis mehr Kandidaten zur Wahl, als Sitze zu vergeben sind, so wird eine Wahlliste mit den 

kandidierenden Arbeitgebervertretern erstellt und die angeschlossenen Arbeitgeber erhalten die Möglichkeit, 

brieflich die vorgeschlagenen Kandidaten zu wählen.  

Die Stimmenanzahl für die einzelnen Arbeitgeber berechnet sich aufgrund des Versichertenbestandes am 1. 

Januar des Wahljahres wie folgt: 

 1 bis 29 Versicherte  2 Stimmen 

 30 bis 49 Versicherte  4 Stimmen 

 50 bis 69 Versicherte  6 Stimmen 

 70 bis 89 Versicherte  8 Stimmen 

 90 bis 109 Versicherte  10 Stimmen 

 110 bis 129 Versicherte  12 Stimmen 

      ab 130    plus 1 Stimme  

je 20 Versicherte 

  

Jeder angeschlossene Arbeitgeber kann maximal zwei kandidierende Personen wählen, wobei die zur Verfügung 

stehende Stimmenzahl frei zugeteilt werden kann. Die entsprechenden Wahlzettel sind innert einer Frist von 30 

Tagen seit der Zustellung an die geschäftsführende Stelle einzusenden. 

Kandidaten mit der pro Wahlkreis höchsten Stimmenanzahl sind gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 

Stiftungsrat.  

 Art. 5 Wahlverfahren Arbeitnehmervertreter 

Wählbar sind alle aktiv versicherten Destinatäre der Stiftung, welche in einem ungekündigten und unbefristeten 

Arbeitsverhältnis mit dem angeschlossenen Arbeitgeber stehen und die Voraussetzungen nach Art. 2 erfüllen. 

Der Arbeitnehmervertreter im Stiftungsrat darf keine höhere Funktion beim angeschlossenen Arbeitgeber 

ausüben. Er muss schriftlich bestätigen, dass er die Interessen der Arbeitnehmer wahrnimmt. 

Endet das Arbeitsverhältnis mit dem angeschlossenen Arbeitgeber oder wird der Anschlussvertrag aufgelöst, 

scheidet das Mitglied aus dem Stiftungsrat aus. Ausgenommen ist der unmittelbar nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses bei einem angeschlossenen Arbeitgeber vollzogene Wechsel zu einem anderen, der Stiftung 

angeschlossenen Arbeitgeber. 

Die wahlberechtigten Destinatäre werden mindestens sechs Monate vor Ablauf der aktuellen Amtsperiode über 

die bevorstehenden Neuwahlen informiert und eingeladen, innerhalb von 30 Tagen ihre Kandidatur 

einzureichen. Für Mitglieder des Stiftungsrates, die sich zur Wiederwahl stellen, erübrigt sich das Einreichen 

einer neuen Kandidatur. 

Vor jeder Wahl werden die eingegangenen Kandidaturen auf die Wählbarkeitsvoraussetzungen geprüft. Dabei 

wird sichergestellt, dass für jeden Wahlkreis mindestens ein Kandidat, für den grössten Wahlkreis mindestens 

zwei Kandidaten wählbar sind. Verspätet gemeldete Kandidaturen werden nicht berücksichtigt. 

Für die Wahl der Arbeitnehmervertreter werden drei Wahlkreise gebildet.  

Wahlkreis 1: Römisch-katholische Landeskirche (Aargau, Basel-Stadt, Baselland u.A.) 

Wahlkreis 2: Kirchgemeinden und Kirchgemeindeverbände 

Wahlkreis 3: Soziale Institutionen und andere angeschlossene Arbeitgeber 
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Entspricht die Kandidatenanzahl der Anzahl der zu wählenden Arbeitnehmervertreter, gelten diese Kandidaten 

als gewählt (stille Wahl), sofern jeder Wahlkreis mit mindestens einem Mitglied vertreten ist. 

Stehen mehr Kandidaten zur Wahl, als Sitze zu vergeben sind, so wird eine Wahlliste mit den kandidierenden 

Arbeitnehmervertretern erstellt und die wahlberechtigten Versicherten erhalten die Möglichkeit, brieflich die 

vorgeschlagenen Kandidaten zu wählen.  

Gewählt ist in einer ersten Auszählung derjenige Kandidat pro Wahlkreis, welcher am meisten gültige Stimmen 

erhalten hat. Der Wahlkreis mit den meisten Arbeitnehmern erhält zwei Sitze. 

 

 Art. 6 Übergangsbestimmungen 

Die Stiftung wird durch Fusionsvertrag begründet und während einer Übergangsfrist von einem Jahr von den 

bisherigen Stiftungsräten der fusionierenden Stiftungen geführt. Das vorliegende Reglement hat während dieser 

Übergangsfrist erstmals Gültigkeit, wenn während der laufenden Amtsdauer ein Ausscheiden eines amtierenden 

Stiftungsrates eine Ersatzwahl erfordert.  

 Art. 7 Änderungen des Reglementes, Inkrafttreten 

Dieses Reglement wurde am 24.11.2020 vom paritätisch besetzten Stiftungsrat beschlossen und tritt am 01.01.2021 

in Kraft. 

 

  

 

 

 

 

 

 


